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Insbesondere durch die Lage der ehemaligen Institutsflächen zwischen 
der U-Bahnlinie und Wulfsdorfer Weg sowie durch die Vorprägung des 
gesamten Bereichs (leerstehende Instituts- und Laborgebäude sowie ein 
hohes Maß an Versiegelungen und Freilandversuchsflächen) kann von 
einer weiteren Zersiedelung des Ortsteils Wulfsdorf durch die vorgese-
hene Planung nicht gesprochen werden. Die Sichtweise des Vereins 
Jordsand wird nicht geteilt. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

c) Insgesamt werden durch die „Konservionsmaßnahme“ auf den Instituts-
flächen neue Eingriffe in Höhe von ca. 4.000 m2 verursacht. Dies ist für 
die Größenordnung des Projekts (ca. 60 WE) als äußerst gering zu beur-
teilen. Gemäß den naturschutzrechtlichen Bestimmungen wird dieser 
Eingriff natürlich ausgeglichen. Prinzipiell fordert der Verein Jordsand, 
dass absolut keine zusätzlichen Eingriffe auf den ehemaligen Instituts-
flächen stattfinden dürfen; dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die 
gegebene Bebauungs- und innere Erschließungsstruktur, unverändert 
beizubehalten ist. Dieser Ansatz kann nicht nachvollzogen werden, da 
Instituts-, Forschungs- und Laborfunktionen und -aktivitäten grundsätz-
lich andere städtebauliche Strukturen bedürfen als gemischte Wohn- 
und Arbeitsnutzungen. Insbesondere bedürfen die neuen Nutzungen 
auch quartiersbezogene und wohnungsnahe Freiräume, auch unter dem 
sozialen Aspekt von Wohngruppen – Bedürfnissen. Diese grünen Frei-
räume werden insbesondere durch die Ausweisung der privaten Grünf-
läche mit der Zweckbestimmung „Quartierspark“ (auf der Fläche des 
ehemaligen U-Gebäudes) gewährleistet. Der Gesamtbereich ist im Übri-
gen auch ohne die neuen baulichen Entwicklungen bereits als „einge-
sperrt“ zu betrachten, insbesondere durch die vorhandenen verkehrli-
chen Trassen des Wulfsdorfer Wegs, des Bornkampsweg und der U-
bahn. 

d) Die zukünftigen sozialen und kulturellen Einrichtungen werden aus-
schließlich privat betrieben; eine Untersuchung der wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit unterliegt hierbei nicht der Bauleitplanung. Diese Einrich-
tungen werden jedoch grundsätzlich (auch im stadtentwicklungsplaneri-
schen Sinne) begrüßt. 

e) Die angesprochenen Flächen nördlich der neuen Bebauung (ebenfalls 
ehemalige Freilandversuchsflächen) können grundsätzlich nur als Flä-
che für die Landwirtschaft festgesetzt werden. Hier gilt dann der § 35 
BauGB „Bauen Im Außenbereich“, der landwirtschaftliche Vorhaben pri-
vilegiert. Auch im Rahmen der bisherigen Nutzung (Institut für Pflanzen-
züchtung) in diesem Bereich hätten bauliche Vorhaben umgesetzt wer-
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den können. 
f) In der Entwurfsfassung des Bebauungsplanes wurden bereits sehr diffe-

renzierte Regelungen zum Bodenschutz getroffen, insbesondere zu den 
Punkten unterirdische Öltanks, Benzinabscheider, Kläranlagen sowie zu 
den Bereichen der Gewächshäuser und der Freilandversuchsflächen. 
Grundlage hierfür war die Bodenuntersuchung „Voruntersuchungen zur 
Beschaffenheit der Böden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 70 „Wulfsdorf“ für die ehemals vom Institut für Zierpflanzen-
züchtung genutzte Fläche in Ahrensburg, Ortsteil Wulfsdorf“ vom Okto-
ber 2007. Darüber hinaus ist ein zweites Gutachten bereits vorgelegt 
worden, der den Umfang und die Art und Weise der Entsorgung von ge-
fährlichen Stoffen vor dem Abbruch der bestehenden baulichen Anlagen 
darstellt (Sachverständigenbüro Klettner vom Mai 2008). Der Beginn der 
Abbrucharbeiten ist  der unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 
Nach Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde im Rahmen der 
Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB sind insbesondere für den 
Bereich der Gewächshäuser und der im Süden liegenden Freilandver-
suchsflächen vor Erschließungsbeginn weitere Untersuchungen auf 
Düngemittel, Herbizid- und Fungizidrückstände in den Bereichen der 
Gewächshäuser und der ehemaligen Freilandversuchsflächen sowie 
bzgl. Mineralöle bzw. Abwasserrückstände in den Bereichen der Öl-
tanks, Kläranlagen, des Heizungskellers und Benzinabscheiders durch-
zuführen. Eine entsprechende Regelung wird in den noch zu vereinba-
renden städtebaulichen Vertrag (Erschließungsvertrag) zwischen der 
Stadt Ahrensburg und dem Vorhabenträger aufgenommen werden. 
Nach Vorliegen der Ergebnisse ist die weitere Vorgehensweise (ggfs. 
weitergehende Sanierungsmaßnahmen) mit der unteren Bodenschutz-
behörde abzustimmen. Der Anregung wird somit entsprochen. 

g) Der Bornkampsweg hat im überörtlichen Verkehrssystem die Funktion 
einer Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hamburg und Ahrensburg. 
Diese Funktion besteht auch ohne die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 70A. Aufgrund dieser Situation muss der Bornkampsweg bestimmte 
funktionale und verkehrlichen Voraussetzungen erfüllen, die im angesp-
rochenen Verkehrsgutachten untersucht wurden. Ergebnis war u.a.: 
„Selbst unter Berücksichtigung einer allgemeinen Verkehrszunahme 
werden die Leistungs- und Verträglichkeitsgrenzen im Bornkampsweg 
bei Weitem nicht erreicht. Insofern ist von der Kfz-Aufkommens-
entwicklung her das Vorhaben als unkritisch einzustufen“. Zwingende 
Ausbaumaßnahmen aufgrund der geringen Erhöhung des Verkehrsauf-
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kommens sind daher nicht zwingend nötig, jedoch aufgrund des in Tei-
len mangelhaften Ausbaustandards des Bornkampswegs und aufgrund 
von Überlegungen zur Verkehrssicherheit empfehlenswert. 



Stadt Ahrensburg  Bebauungsplan Nr. 70A               STADT    RAUM   PLAN 
 

                                                                             - 34 – 

29.2 

 

29.2 
Verein Jordsand 
Öffentlichkeitsaktion (z. Kenntnisnahme) 
 
 
 
 
 
 
Diese „Aktion“ des Vereins Jordsand wird hier nur dokumentiert. Da es sich 
hierbei nicht um eine Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung nach § 3 
Abs. 2 BauGB handelt, wird hier auf die Erarbeitung von Abwägungsvor-
schlägen verzichtet. Die meisten Aussagen sind jedoch auch in der offiziellen 
Stellungnahme des Vereins Jordsand zu finden. 
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31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 

31. 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Amt für Landes- und Landschaftsplanung 
Abteilung Landes- und Stadtentwicklung 
Vom: 15.09.2008 
 
Vorbemerkung: 
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist im Rahmen der gesetzlich vorge-
schriebenen Beteiligung von Nachbargemeinden um die Abgabe einer Stel-
lungnahme gebeten worden. Ziel dieser Beteiligung ist gem. § 2 Abs. 2 
BauGB, das „die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander abzu-
stimmen sind. Dabei können sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele 
der Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ih-
re zentralen Versorgungbereiche berufen“. 
Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt kommt jedoch dieser Aufgabe 
leider nicht nach. Auch wenn in der Betreffzeile „Bauleitplanabstimmung ge-
mäß BauGB sowie im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung“ genannt 
werden, sind die o.g. Bedingungen der Beteiligung nicht erfüllt. Weder wur-
den Hamburger Bauleitpläne aufgezeigt, durch deren Festsetzungen und 
Bestimmungen sich ggfs. bauleitplanerische Konfliktsituationen mit den Fest-
legungen des Bebauungsplans Nr. 70A ergeben könnten, noch wurden ir-
gendwelche Aspekte aufgeführt, aus denen erkennbar sein könnte, dass 
landesplanerische zugewiesene Funktionen Hamburgs beeinträchtigt werden 
könnten. Darüber hinaus wurden ebenfalls die grundsätzlichen Aussagen auf 
landesplanerischer Ebene (insbesondere die Festlegungen und Ziele des 
Regionalplans und des Landschaftsrahmenplans für den Planungsraum I) für 
den Plangeltungsbereich weder genannt noch für die grundsätzlichen Aus-
sagen der Stellungnahme berücksichtigt. 
Bei der Bewertung der Stellungnahme ist deutlich erkennbar, dass die Freie 
und Hansestadt Hamburg hier ausschließlich Interessen der Verwertungs-
maximierung als Grundeigentümer und Verpächter, vertreten durch die Be-
hörde für Wirtschaft und Arbeit, darstellt. Und leider nicht ihre Interessen als 
Nachbargemeinde. Entsprechend wird bedauert, dass deshalb auch keine 
stadtplanerischen, raumordnerischen und stadtentwicklungsplanerischen as-
pekte in die Stellungnahme eingeflossen sind. 
 
a) Kenntnisnahme der Situation der Eigentumsverhältnisse sowie der kurz 

bevorstehenden Grundstücksverkäufe. 
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c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
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f) 
 
g) 
 
h) 
 
 
i) 
 

 

b) Grundlage der Festsetzungen im Bereich des Demeterhofs, und hier vor 
allem für den „Außenbereich“ zwischen der Hofanlage und der Stadt-
grenze Hamburgs, sind die Aussagen und Ziele der übergeordneten 
Planungen. Die Darstellungen des Regionalplans und des Landschafts-
rahmenplans sowie des Landschaftsplans der Stadt Ahrensburg sehen 
hier insbesondere einen regionalen Grünzug vor, die Flächen sollen im 
Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung extensiviert werden. Über-
geordnetes stadtentwicklungsplanerisches Ziel ist hier, diese Bereiche 
von baulichen Anlagen freizuhalten und dies auch planungsrechtlich zu 
sichern, um ein weiteres Zusammenwachsen von Siedlungsflächen und 
baulich genutzten Bereichen zwischen Ahrensburg und Hamburg zu 
verhindern. Die Festsetzungen im baulichen Hofbereich selbst wurden 
mehrmals mit dem Pächter und Betreiber abgestimmt. Hier wurden nicht 
untergeordnete oder geringe Entwicklungsmöglichkeiten festgelegt, son-
dern unter Berücksichtigung der o.g. Ziele, das noch verträgliche „mach-
bare“ an weiterer baulicher Entwicklung. 
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l) 
 
 
 
m) 
 
 
n) 
 
 
 
o) 

 

 Die Planskizze zeigt die Bereiche des Demeterhofes auf, die außerhalb 
der bisherigen zentralen, funktionalen Hofflächen zusätzlich als Bauge-
biet (tw. mit, tw. ohne überbaubare Flächen) festgesetzt wurden. Die 
Auffassung der Stadt Hamburg, dass es sich hierbei um nur geringe und 
untergeordnete Erweiterungsflächen handelt, wird nicht geteilt. 

c) Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes und somit auch im 
Bereich des Demeterhofes wurden keine Baulinien festgesetzt, sondern 
ausschließlich Baugrenzen. Baugrenzen definieren nach BauGB und 
BauNVO die so genannten „überbaubaren Grundstücksflächen“ – 
Hauptnutzungen und deren baulichen Anlagen sind zwingend innerhalb 
dieser überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten. Nebennutzungen 
und deren baulichen Anlagen, so genannte Nebenanlagen können auch 
im sonstigen Baugebiet errichtet werden, soweit der Bebauungsplan 
nichts anderes festsetzt. Der wesentliche bauliche Bestand ist durch die 
Festsetzungen von überbaubaren Grundstücksflächen gesichert. Die In-
tegration aller baulichen Anlagen, also auch der Nebenanlagen ist nicht 
notwendig, da diese eben auch außerhalb der Baugrenzen zulässig 
sind. Dies schreibt der Bebauungsplan auch textlich fest. Der Anregung 
wird nicht gefolgt. Auch das angesprochene Kraftstofflager ist eine typi-
sche Nebenanlage und bedarf nicht der Sicherung durch eine festge-
setzte Baugrenze. Auch das südöstlich gelegene MD/2 – Bereich im di-
rekten Übergang zum Gutspark und der direkten Nähe zum Gutshaus 
wird aus Gründen des Umgebungsschutzes für die angrenzenden Kul-
turdenkmäler nicht mit Baugrenzen (bzw. überbaubaren Grundstücksflä-
chen) überlagert. Ne-benanlagen sind hier, wie oben ausgeführt, jedoch 
zulässig. Der Anregung wird nicht gefolgt 

d) Auch bei der Anregung den südwestlich gelegenen MD/2 – Bereich bis 
zum angrenzenden Gewässer auszudehnen, wird nicht gefolgt. Hier wä-
re der Eingriff in die Ziele der übergeordneten Planungen (regionaler 
Grünzug) am markantesten. Das bisher festgesetzte MD-Gebiet als 
Baugebiet stellen in diesem Bereich die Obergrenze der möglichen Aus-
dehnung der funktionalen Hofflächen nach Südwesten dar und sind 
durchaus großzügig bemessen. Auch nach § 35 BauGB „Bauen im Au-
ßenbereich“ könnten hier keine Baugenehmigungen in Aussicht gestellt 
und erteilt werden, da öffentliche Belange dagegenstehen (insbesondere 
die Darstellungen des Landschaftsplans der Stadt Ahrensburg sowie die 
Darstellungen des Regionalplans und des Landschaftsrahmenplans des 
Planungsraums 1).  

 


